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Nachfolgend finden Sie die innerhalb der Frist der §§ 126 Abs. 1, 127 AktG derzeit 

an uns übermittelten Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären.  

 

Gegenanträge und Wahlvorschläge, die einer eigenständigen Beschlussfassung 

bedürfen, haben wir dabei mit Großbuchstaben gekennzeichnet. Wenn Sie so 

gekennzeichnete Anträge unterstützen oder ablehnen wollen, geben Sie bitte 

über das Aktionärsportal oder auf dem Formular für Anmeldung sowie Briefwahl, 

Vollmacht und Weisungen bei dem jeweiligen Antrag Ihr Votum ab. Versäumen Sie 

aber auch dann bitte nicht, unter dem betreffenden Tagesordnungspunkt Ihr 

Abstimmverhalten anzukreuzen, damit Ihr Stimmrecht auch zum Zuge kommt, 

wenn der Gegenantrag oder Wahlvorschlag nicht zur Abstimmung kommt.  

 

Die übrigen Gegenanträge, die lediglich Vorschläge der Verwaltung ablehnen, sind 

nicht mit Buchstaben versehen.  

 

Die Anträge und Begründungen geben jeweils die uns mitgeteilten Ansichten der 

Verfasser wieder.  

 

Tatsachenbehauptungen wurden ebenfalls unverändert und ohne Überprüfung 

durch uns veröffentlicht.   
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Hinweis des Vorstands der Deutsche Bank AG gemäß § 127 Satz 4 AktG zu den 

Wahlvorschlägen des Aktionärs Hans Oswald: 

Der Aufsichtsrat setzt sich nach §§ 96 Absatz 1 und Absatz 2, 101 Absatz 1 Aktiengesetz 

und § 7 Absatz 1 Satz 1 Nr. 3 des Gesetzes über die Mitbestimmung der Arbeitnehmer 

vom 4. Mai 1976 aus je zehn Mitgliedern der Anteilseigner und der Arbeitnehmer und 

gemäß § 96 Absatz 2 Satz 1 Aktiengesetz zu mindestens 30 % aus Frauen (also mindestens 

sechs) und zu mindestens 30 % aus Männern (also mindestens sechs) zusammen. Die 

Geschlechterquote ist vom Aufsichtsrat insgesamt zu erfüllen, wenn nicht gemäß § 96 

Absatz 2 Satz 3 Aktiengesetz die Seite der Anteilseigner oder Arbeitnehmervertreter der 

Gesamterfüllung widerspricht. Der Gesamterfüllung wurde nicht widersprochen. Zum 

Zeitpunkt der Veröffentlichung der Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung 

sowie zum Zeitpunkt der Zugänglichmachung der Wahlvorschläge des Aktionärs Hans 

Oswald gehören dem Aufsichtsrat insgesamt sieben Frauen an, davon drei auf 

Anteilseigner- und vier auf Arbeitnehmerseite. Das Mindestanteilsgebot ist damit erfüllt 

und wäre auch nach der Wahl der vom Aufsichtsrat der Deutsche Bank AG 

vorgeschlagenen Kandidaten erfüllt. Gleiches gilt im Fall der Wahl der vom Aktionär Hans 

Oswald vorgeschlagenen Kandidatin oder Kandidaten 
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